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Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

§ 7 Vereinfachte Vorgehensweise bei der Verwendung von Arbeitsmitteln

(1) Der Arbeitgeber kann auf weitere Maßnahmen nach den §§ 8 und 9 verzichten, wenn 

sich aus der Gefährdungsbeurteilung ergibt, dass

1. die Arbeitsmittel mindestens den sicherheitstechnischen Anforderungen der für sie zum 

Zeitpunkt der Verwendung geltenden Rechtsvorschriften zum Bereitstellen von 

Arbeitsmitteln auf dem Markt entsprechen 

(ProdSG >>> MaschRL)

2. Die Arbeitsmittel ausschließlich bestimmungsgemäß entsprechend den Vorgaben des 

Herstellers verwendet werden (Betriebsanleitungen)

3. keine zusätzlichen Gefährdungen der Beschäftigten unter Berücksichtigung der 

Arbeitsumgebung, der Arbeitsgegenstände, der Arbeitsabläufe sowi3e der Dauer und der 

zeitlichen Lage der Arbeitszeit auftreten und

4. Instandhaltungsmaßnahmen nach § 10 getroffen und Prüfungen nach § 14 durchgeführt 

werden.
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Betriebsanleitungen – Mindestanforderungen (MaschRL)

• Bezeichnung/Beschreibung des Arbeitsmittels

• bestimmungsgemäße Verwendung

• sachwidrige Verwendung

• Lagerung (Standsicherheit)

• signifikanten Gefährdungen

• Art und Intervall von Prüfungen

• Wartung und Instandhaltung

• ggf. Einarbeitungshinweise
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Betriebsanleitung – DGUV Regel 109-017

Betreiben von Lastaufnahmemitteln und Anschlagmitteln im Hebezeugbetrieb

3.1 Betriebsanleitung

3.1.1 Beim Einsatz von Lastaufnahmemitteln ist die Betriebsanleitung zu beachten. Beim 

Einsatz von Lasthebemagneten können elektronische Organprothesen durch das Magnetfeld 

beeinflusst werden.

3.1.2 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Betriebsanleitung am Einsatzort an 

leicht erreichbarer Stelle jederzeit eingesehen werden kann.

ID 021034



Gruppenarbeit startet

Im Seminarraum haben Sie grundlegende Informationen zu den Anforderungen an 

Betriebsanleitungen erhalten. Nun sollen Sie sich mit einigen Betriebsanleitungen 

auseinandersetzen.

Gruppe 1: Betriebsanleitung für Hebebänder und Betriebsanleitung für 

Anschlagketten

Gruppe 2: Betriebsanleitung für Hebeklemmen und Betriebsanleitung für C-Haken

Gruppe 3: Betriebsanleitung für Kettenzug

Gruppe 4: Betriebsanleitung für Hebelzug



Beispiel: SpanSet Schlaufenhebebänder (Auszüge)
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Beispiel: SpanSet Schlaufenhebebänder (Auszüge)

Inhaltsverzeichnis

1. Hinweise zu dieser Anleitung

2. Produktbeschreibung

3. Sicherheitsvorschriften

4. Gebrauch von SpanSet-Hebebändern

5. Instandhaltung

6. Lagerung

7. Schulungen

8. EU-Konformitätserklärung
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Beispiel: SpanSet Schlaufenhebebänder (Auszüge)

3 Sicherheitsvorschriften

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

• SpanSet-Hebebänder bzw. -Gehänge sind ausschließlich für den gewerblichen 

Gebrauch bestimmt. Der Gebrauch zu privaten Zwecken ist verboten.

• SpanSet-Hebebänder bzw. -Gehänge sind Anschlagmittel zur Verwendung bei 

Hebevorgängen. Zur Durchführung von Hebevorgängen werden SpanSet-

Hebebänder bzw. -Gehänge an einem Hebezeug, z.B. einem Kran, und einer Last 

angeschlagen.

• SpanSet-Hebebänder bzw. -Gehänge dürfen nur in dem Zustand genutzt werden, 

wie sie in Verkehr gebracht wurden. Veränderungen an SpanSet-Hebebändern 

bzw. -Gehängen sind verboten.
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Beispiel: SpanSet Schlaufenhebebänder (Auszüge)

3 Sicherheitsvorschriften

3.2 Verbotener Gebrauch

1. Heben bzw. Absenken von Personen und Tieren.

2. Überlast durch Überschreiten der max. Tragfähigkeit.

3. Knoten bilden.

4. Verdrehen beim Anschlagen.

5. Beschädigung und Verschleiß.

6. Neigungswinkel größer 60°,

7. Hängegang.

8. SpanSet-Hebeband bzw. -Gehänge über Kranhaken legen.

9. SpanSet-Hebebänder bzw. -Gehänge quetschen bzw. übereinanderlegen.
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Beispiel: SpanSet Schlaufenhebebänder (Auszüge)

3 Sicherheitsvorschriften

3.2 Verbotener Gebrauch

10. Anlegen an bzw. Ziehen über scharfe Kanten (eine Kante ist scharf, 

wenn der Radius r der Kante kleiner oder gleich der Dicke d des SpanSet-Hebebandes 

bzw. des -Gehänges ist).

11. SpanSet-Hebebänder bzw. -Gehänge auf die Hakenspitze eines Lasthakens auflegen.

12. Last auf SpanSet-Hebebändern bzw. -Gehänge abstellen.

13. Unbeabsichtigtes Aushängen bei ungeeigneten Lasthaken.

14. Anschlagen der Last an Rundungen.

15. Einwirkung von Säuren oder Laugen auf metallische Beschlagteile

16. Pendeln bzw. Rotieren der Last.
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Beispiel: SpanSet Schlaufenhebebänder (Auszüge)

3 Sicherheitsvorschriften

3.2 Verbotener Gebrauch

17. Der Öffnungswinkel darf 20° nicht überschreiten.

18. Gebrauch in explosionsgefährdeten Bereichen.
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Beispiel: SpanSet Schlaufenhebebänder (Auszüge)

SpanSet-Hebebänder und -Gehänge dürfen in folgenden Fällen nicht 

gebraucht werden:

• wenn das Label fehlt  V (siehe Umschlag).

• bei Einschnitten von mehr als 10% der Auflagenbreite.

• wenn das Gewebe durch Säure oder Lauge beschädigt ist.

• wenn das Gewebe durch Hitzeeinwirkung (durch z.B. Schweißperlen) beschädigt ist.

• wenn nicht austauschbare Beschlagteile durch Überlastung oder Verschleiß verformt 

wurden (Verbiegungen, Kerben, abgeschliffene Stellen an den Auflagepunkten etc.).

• bei Anrissen, Querrissen, Kerben, Brüchen oder Korrosion von Beschlagteilen.

• Bei Beschädigung der tragenden Naht.
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Beispiel: SpanSet Schlaufenhebebänder (Auszüge)

3 Sicherheitsvorschriften

3.4 Betreiberpflichten

Dem Betreiber von SpanSet-Hebebändern bzw. -Gehängen obliegen mindestens folgende 

Pflichten:

• Sicherstellen, dass die Sicherheitsvorschriften und Handlungsempfehlungen in dieser 

Anleitung umgesetzt werden.

• Ermittlung und Umsetzung aller arbeitsschutzrechtlichen Maßnahmen.

• Festlegung von Prüf- und Wartungsintervallen.

• Unterweisung und Schulung der Zielgruppen (siehe 1.2 Zielgruppen)
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Beispiel: Dolezych Anschlagketten DoKett 1 + 2 (Auszüge)
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Beispiel: Dolezych Anschlagketten DoKett 1 + 2 (Auszüge)

Regelmäßige Prüfungen

Dolezych-Anschlagketten unterliegen der Betriebssicherheitsverordnung 

(BetrSichV).

Entsprechend DGUV Regel 109-017 Abschnitt 8 müssen DoKett-

Anschlagketten in Abständen von längstens einem Jahr durch einen 

Sachkundigen geprüft werden. Mindestens alle drei Jahre muss eine 

besondere Prüfung auf Rissfreiheit durchgeführt werden. Die Ergebnisse der 

Prüfungen sind in die Kettenkarteikarten zu übertragen.
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Beispiel: Dolezych Anschlagketten DoKett 1 + 2 (Auszüge)

Ablegereife der DoKett-Anschlagketten

Dolezych-Anschlagketten dürfen nicht mehr verwendet werden (Ablegereife) bei:

• Bruch eines Kettengliedes,

• Anrisse, Schnitten, Kerben, übermäßiger Korrosion,

• Verfärbungen durch Wärmeeinfluss,

• Verformung eines Ketten-, Aufhänge-, Übergangs- oder Verbindungsglieds,

• Abnahme der gemittelten Glieddicke um mehr als 10% der Nenndicke. Die 

gemittelte Glieddicke ergibt sich als Mittelwert zweier an der gleichen Stelle um 

90° versetzt gemessener Durchmesser.
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Beispiel: Dolezych Anschlagketten DoKett 1 + 2 (Auszüge)

Ablegereife der DoKett-Anschlagketten

• fehlendem oder unlesbarem Kennzeichnungsanhänger (Tragfähigkeit entspr. 

Güteklasse 2 reduzieren),

• unzulässigen Manipulationen an den DoKett-Anschlagketten (s. auch Beispiele 

weiter oben)

• einer Längung der Kette an irgendeiner Stelle um mehr als 3% (außen an einem 

Kettenglied gemessen),

• Längung der Aufhänge- oder Endglieder um mehr als 10% der Innenlänge

• Aufweitung von Haken um mehr als 10% (Maulweite),

• Verschleiß des Hakengrundes um mehr als 5%

• Verschleiß der Aufhänge- oder Endglieder um mehr als 15%
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Beispiel: Dolezych Anschlagketten DoKett 1 + 2 (Auszüge)
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Beispiel: JDT NORM 8 und ENORM 10 (Auszüge)
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Beispiel: JDT NORM 8 und ENORM 10 (Auszüge)

ID 021048

1. Tragfähigkeit und Temperatureinsatztauglichkeit

2. Montage des Lausaufnahmemittels

3. Gebrauch der Anschlagketten

4. Lagerung von Anschlagmitteln

5. Prüfung und Wartung

6. Instandsetzung

7. Dokumentation

8. Konformitätserklärung



Beispiel: JDT NORM 8 und ENORM 10 (Auszüge)
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5. Prüfung und Wartung

Anschlagmittel sind regelmäßig vor dem Gebrauch, z.B. durch den Anschläger, auf ihre sachgemäße 

Verwendung und fehlerfreien Zustand hin in Augenschein zu nehmen (z.B. Bolzensitz, starke 

Korrosion, Verformungen etc.). Fehlerhafte Anschlagmittel dürfe nicht verwendet werden. Sie sind 

mindestens jährlich unter Berücksichtigung der einschlägigen Normen (u.a. EN818-6) und 

berufsgenossenschaftlichen Richtlinien (z.B. BGR 500) durch eine befähigte Person zu prüfen. Alle 3 

Jahre sind Anschlagmittel einer Prüfung auf Rissfreiheit, mit sachgerechtem Prüfgerät und durch eine 

befähigte Person, zu unterziehen. JDT empfiehlt bis zu einer Schichtdicke von 50 µm eine 

magnetische Rissprüfung. In Ausnahmefällen ist eine Prüfbelastung in Anlehnung an DIN EN 818-6 mit 

2xWLL, zulässig.

Der Anwender hat die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung nach Betriebssicherheitsverordnung zu 

beachten. Die Zeitspanne verkürzt sich, wenn die Produkte kritischen Betriebsbedingungen ausgesetzt 

werden. Aufzeichnungen der Überprüfungen sind aufzubewahren.

Der Prüfungskoeffizient (siehe EU-Richtlinie 2006/42/EG Pkt. 4.4.1) ist durch die PAS 1061 und/oder 

die DIN EN 1677ff vorgegeben.



Beispiel: JDT NORM 8 und ENORM 10 (Auszüge)
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Beispiel: JDT NORM 8 und ENORM 10 (Auszüge)

ID 021051

6. Instandsetzung

Die Instandsetzung  muss von Sachkundigen durchgeführt werden. Ablegereife Kette und Bauteile 

müssen ausgetauscht werden. Wenn bei anschlagketten auch nur ein Kettenglied ablegereif ist, dann 

muss der ganze Kettenstrang erneuert werden. Die Instandsetzung von geschweißten Anschlagketten 

darf nur durch den Hersteller ausgeführt werden. Müssen Bolzen ausgetauscht werden, sind 

grundsätzlich neue Originalbolzen und Sicherungselemente einzusetzen.

7. Dokumentation

Aufzeichnungen der regelmäßigen Prüfung (Pkt. 5) und Instandsetzung (Pkt. 6) sind zu 

dokumen6tieren. JDT bietet professionelle Unterstützung bei diesen Arbeiten sowie ein PC-Programm 

>SERVICE< zur elektronischen Erfassung und Verwaltung der Anschlagmittel.



Beispiel: Hadef 53/07
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Beispiel: Hadef 53/07
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Beispiel: Hadef 53/07

ID 021054

2.5 Grundlegende Sicherheitsmaßnahmen

• Montage-, Bedienungs- und Wartungsanweisung beachten

• Warnhinweise an Geräten und in der Anleitung beachten

• Sicherheitsabstände einhalten

• Für gute Sicht bei den Arbeitsvorgängen sorgen

• Die Geräte nur bestimmungsgemäß verwenden

• Die Geräte dienen allein zum Bewegen von Gütern, Personen dürfen in keinem Fall 

bewegt werden.

• Die Geräte nie über die angegebene zulässige Tragfähigkeit belasten

• Unfallverhütungsvorschriften (UVV) beachten

• Beim Einsatz außerhalb Deutschlands die jeweiligen nationalen Vorschriften beachten



Beispiel: Hadef 53/07

ID 021055

2.5 Grundlegende Sicherheitsmaßnahmen

• Gebäudewände, Decken, Böden oder Konstruktionen – an oder auf denen die Geräte 

montiert oder eingehangen werden, müssen eine ausreichende Stabilität besitzen. Im 

Zweifelsfall ist ein Statiker zu befragen.

• Nach längerem Nichtbenutzen des Gerätes alle funktionswichtigen Bauteile durch 

Sichtprüfung kontrollieren und beschädigte Bauteile gegen neue Original-Ersatzteile 

austauschen

• Kein defektes Gerät benutzen; auf abnormale Betriebsgeräusche achten

• Bei Störungen sofort den Arbeitsvorgang stoppen und Fehler beseitigen

• Schäden und Mängel sofort einem Verantwortlichen melden

• Bei Arbeiten mit dem Gerät Personen in unmittelbarer Nähe warnen



Beispiel: Hadef 53/07
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2.5 Grundlegende Sicherheitsmaßnahmen

• Bestimmungen Lastaufnahmemittel gem. UVV für4 das form- und kraftschlüssige 

Anschlagen von Lasten beachten.

• Das Anschlagmittel oder die Last muss sicher im Lasthaken eingehängt sein und im 

Hakengrund aufliegen.

• Die Sicherheitsfallen von Haken müssen geschlossen sein

• Gehäuse darf nirgends anliegen



Beispiel: Hadef 53/07
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Beispiel: Hadef 53/07
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Beispiel: Hadef 53/07
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Beispiel: Hadef 53/07
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Beispiel: Yalelift 360
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Beispiel: Yalelift 360
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Beispiel: Yalelift 360

ID 021063



Beispiel: Kito LB 5

ID 021064

• bestimmungsgemäße Verwendung

• sachwidrige Verwendung, verbotene 

Praktiken

• Inspektionen

• Art und Intervall von Prüfungen

• Wartung und Instandhaltung



Beispiel: Kito LB 5
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Beispiel: Kito LB 5
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Beispiel: Kito LB 5
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Beispiel: Kito LB 5

• Schwingen Sie keine angehobenen Lasten.

• Falls Sie den Handhebelzug zum Anschlagen einer Last verwenden wollen, indem sie den 

Handhebelzug mit einem Kran verbinden, muss zuvor eine Freigabe von KITO für diese Anwendung 

erteilt werden.

• Verwenden Sie die Lastkette nicht als Masse zum Schweißen.

• Heben Sie die Last nicht so weit, dass das untere Joch das Gehäuse des Handhebelzugs berührt.

• Senken Sie die Last nicht so weit ab, dass der Kettenstopper das Gehäuse des Handhebelzugs 

berührt.

• Verwenden Sie den Handhebelzug nicht, wenn er beschädigt ist oder ungewöhnliche Geräusche 

von sich gibt.

• Verwenden Sie den Handhebelzug nicht mit lockerem Griff.

• Lassen Sie angehobene Lasten nicht längere Zeit unbeaufsichtigt.

• Ziehen Sie im Absenkmodus nicht an der Kette auf der Seite ohne Last. Dies könnte zum 

Durchdrehen des Griffs und zu einer gefährlichen Situation führen.
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Achtung: 

Text der vorliegenden 

Betriebsanleitung ist veraltet !



Beispiel: Kito LB 5

Der Einsatzbereich des Handhebelzugs lässt sich wie folgt klassifizieren:

• Normaler Einsatz:

Einsatz mit zufällig verteilten Lasten innerhalb der Nennlastgrenze oder mit gleichmäßigen Lasten 

unter 65 % der max. Tragfähigkeit über max. 15 % der Einsatzzeit.

• Einsatz unter erschwerten Bedingungen:

Einsatz, bei dem der Handhebelzug innerhalb der Nennlastgrenze betrieben wird und der über den 

normalen Einsatz hinausgeht.

• Einsatz unter extremen Bedingungen:

Einsatz, bei dem der Handhebelzug unter normalen oder erschwerten Bedingungen mit unnormalen 

Betriebszuständen betrieben wird.

Die drei allgemeinen Klassifizierungen in diesem Dokument lauten TÄGLICH, HÄUFIG und 

REGELMÄSSIG, wobei die entsprechenden Intervalle zwischen den Inspektionen nachstehend 

definiert sind.
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Beispiel: Kito LB 5

TÄGLICHE Inspektion: durch den Bediener oder andere festgelegte Personen vor dem täglichen 

Betrieb.

HÄUFIGE Inspektion: durch den Bediener oder andere festgelegte Personen in Intervallen, die durch 

die folgenden Kriterien bestimmt werden:

• Normaler Einsatz: monatlich

• Einsatz unter erschwerten Bedingungen: wöchentlich bis monatlich

• Einsatz unter extremen Bedingungen: täglich bis wöchentlich

REGELMÄSSIGE Inspektion: durch festgelegte Personen in Intervallen, die durch die folgenden 

Kriterien bestimmt werden: 

• Normaler Einsatz: jährlich

• Einsatz unter erschwerten Bedingungen: halbjährlich – 6 Monate

• Einsatz unter extremen Bedingungen: vierteljährlich – 3 Monate

Es sind Aufzeichnungen für die fortlaufende Zustandsbewertung des Handhebelzugs zu führen.
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Beispiel: Kito LB 5
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Beispiel: Kito LB 5
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